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Abréviations

BfM Bundesamt für Migration
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EU Europäische Union
EO Erwerbsersatzordnung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
SGB Schweizerischer Gehörlosenverbund
EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei

Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz)

SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
Frontex Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
LGBTQ+ Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle, queer und

pan/omni
VKM Vereinigung kantonaler Migrationsbehörden

ODM Office fédéral des migrations
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
UE Union européenne
APG allocations pour perte de gain
USAM Union suisse des arts et métiers
FSS Fédération Suisse des Sourds
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain)
UPS Union Patronale Suisse
Frontex Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
LGBTQ+ Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées, queer ainsi que

pan/omni
ASM Association des services cantonaux de migration
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Chronique générale

Politique sociale

Groupes sociaux

Groupes sociaux

Im August 2023 plädierte die RK-SR dafür, zwei Standesinitiativen aus den Kantonen
Luzern (Kt.Iv. 22.310) und Basel-Stadt (Kt.Iv. 22.311) mit der Forderung nach einem
Verbot von Konversionstherapien – also Therapien mit dem Zweck der Änderung der
sexuellen Orientierung von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen – keine Folge zu
geben. Sie tat dies aus prozeduralen und nicht aus inhaltlichen Gründen: Die
Kommission sprach sich nämlich deutlich gegen Konversionsmassnahmen aus, wollte
aber zuerst den Bericht zu einem bereits überwiesenen Postulat (Po. 21.4474) abwarten
und dann die Beratung einer entsprechenden Motion (Mo. 22.3889) fortführen, die im
Nationalrat bereits auf grossmehrheitlichen Zuspruch gestossen war. Aus diesem Grund
erachtete sie die beiden Standesinitiativen als unnötig. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.08.2023
MARLÈNE GERBER

Der Ständerat teilte die Ansicht seiner RK-SR und beschloss in der Herbstession 2023
stillschweigend, zwei Standesinitiativen aus den Kantonen Luzern (Kt.Iv. 22.310) und
Basel-Stadt (Kt.Iv. 22.311), die ein Verbot von Konversionstherapien forderten, aus
prozeduralen Gründen keine Folge zu geben. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 12.09.2023
MARLÈNE GERBER

Politique à l'égard des étrangers

Ein vom italienischen Konsulat zusammen mit dem Basler Justizdepartement iniziiertes
Pilotprojekt will dem Umstand Rechnung tragen, dass ausländische Jugendliche
aufgrund ihres Identitätskonflikts zwischen dem traditionell geprägten elterlichen
Umfeld und der Realität der schweizerischen Gesellschaft besonders suchtgefährdet
sind. Das umfassende Bildungs- und Beratungsprojekt, das auch den Aspekt der
Gewaltprävention umfasst, richtet sich vorerst an italienische Jugendliche sowie an
deren Eltern und Lehrer und wird zu einem Drittel von der öffentlichen Hand und zu
zwei Dritteln von privaten Stiftungen getragen. 3

AUTRE
DATE: 18.10.1996
MARIANNE BENTELI

Von verschiedener Seite werden seit einigen Jahren individuelle
Integrationsvereinbarungen propagiert, wie sie auch das neue Ausländergesetz
vorsieht, und von denen die Erteilung oder eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung oder der Familiennachzug abhängig gemacht werden könnten.
Die Migrantinnen und Migranten verpflichten sich dabei, gewisse individuelle Ziele zu
erreichen, beispielsweise einen sprachlichen Lernerfolg. 2008 werden mindestens vier
Kantone an einem entsprechenden Pilotversuch teilnehmen, die beiden Basel, Zürich
und Solothurn. 4

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 28.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Zürich starteten einen Pilotversuch
mit Integrationsvereinbarungen. Teil dieser Vereinbarung ist es, die Erteilung einer
Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung künftig mit der Bedingung zu verknüpfen,
dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Das BFM, welches den Versuch
begleitet, will so das Erlernen der Landessprache sowie Kenntnisse über die
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Rechtssystem in der Schweiz fördern. Im Sinn
eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern die
Niederlassungsbewilligung vorzeitig erteilen. 5

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 23.01.2008
MARIANNE BENTELI
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Politique d'asile

Im Februar 2022 gab die SPK-SR einer Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt Folge,
die forderte, dem mit schutzsuchenden Personen überlasteten Griechenland unter die
Arme zu greifen und auf den griechischen Inseln gestrandete Personen aufzunehmen,
damit ihnen in der Schweiz ein ordentliches Asylverfahren gewährt werden kann. Dazu
verlangte die Standesinitiative, die Kapazitäten der Bundesasylzentren und der
kantonalen Asylzentren vollständig auszulasten. Ferner soll der Bundesrat andere
europäische Staaten auffordern, dem Beispiel der Schweiz zu folgen. Bis zum
gegebenen Zeitpunkt hatten sich die Länder der EU nicht auf einen gemeinsamen
Verteilschlüssel einigen können; die EU hatte lediglich die Aufstockung des Frontex-
Personals an der EU-Aussengrenze beschlossen. Zur Begründung seines Anliegens fand
der Kanton Basel-Stadt für die aktuelle Situation unter anderem folgende deutliche
Worte: «Das System Dublin ist nicht funktionsfähig, der griechische Staat nicht fähig,
die Asylgesuche in sinnvoller Zeit zu bewältigen. Die Situation ist eine absolute
humanitäre Katastrophe und der Geschichte des europäischen Kontinents nicht
würdig.» Der Entscheid zugunsten der Standesinitiative fiel in der Kommission mit 3 zu
3 Stimmen und Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Mathias Zopfi (gp, GL)
denkbar knapp aus. Basel-Stadt hatte sich zuvor bereits bei «evakuierenJETZT» und der
Allianz «Städte und Gemeinden für die Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen»
engagiert und sich zur Aufnahme weiterer Geflüchteter bereit erklärt. Die Kommission
vertrat denn auch die Ansicht, dass den Forderungen der Städte mehr Gewicht
beigemessen werden soll, da sich diese oftmals willig zeigten, zusätzliche Flüchtlinge
aufzunehmen. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 01.02.2022
MARLÈNE GERBER

Anders als die SPK-SR wollte die SPK-NR einer Standesinitiative des Kantons Basel-
Stadt, die verlangte, dass die Schweiz zusätzliche, in Griechenland gestrandete,
besonders schutzbedürftige Personen aufnehme, mit 14 zu 8 Stimmen keine Folge
geben. Sie argumentierte dabei gleich wie bei der zeitgleich gefassten ablehnenden
Entscheidung zu einer parlamentarischen Initiative der Grünen Fraktion (Pa.Iv. 21.519):
Für eine solche Lösung müssten Kantone und Gemeinden einbezogen werden, was
«äusserst komplex wäre und im Widerspruch zum aktuellen System stünde». 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 01.04.2022
MARLÈNE GERBER

Eine parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion wollte es Kantonen und
Gemeinden ermöglichen, auf eigene Initiative hin zusätzliche Flüchtlingsgruppen
aufzunehmen, sofern sie sich zur Übernahme der ansonsten bei
Kontingentsflüchtlingen beim Bund anfallenden Kosten bereit erklären und die
Unterbringung der Flüchtlinge sicherstellen können. In ihrer Begründung betonten die
Initiantinnen und Initianten, dass dieser Wille bei gewissen Kantonen und Gemeinden
bestehe und dass es «weder aus humanitärer Sicht noch aus föderalistischer Logik Sinn
[mache]», sie daran zu hindern. Ein Kanton, der sich in diesen Belangen engagierte, war
etwa der Kanton Basel-Stadt, der diesen Willen nicht zuletzt in einer eigenen
Standesinitiative mit ähnlicher Forderung bekräftigte. Im Frühjahr 2022 beschloss die
SPK-NR, weder der Standesinitiative noch der parlamentarischen Initiative der Grünen
Fraktion Folge zu geben. Letzteren Beschluss fasste sie mit 13 zu 9 Stimmen. Den
Einbezug von Gemeinden und Kantonen in solche Lösungen erachtete die Mehrheit der
Kommission als äusserst komplex und nicht mit dem aktuellen System vereinbar. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.04.2022
MARLÈNE GERBER

Nachdem sich die SPK-NR entgegen ihrer Schwesterkommission entschieden hatte, der
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt, welche forderte, zusätzliche, in
Griechenland gestrandete, besonders schutzbedürftige Personen aufzunehmen, keine
Folge zu geben, kam das Anliegen in der Sommersession 2022 in die grosse Kammer.
Marianne Binder-Keller (mitte, AG) argumentierte für die Kommissionsmehrheit, dass
die Situation in Griechenland nicht mehr «dermassen tragisch» sei wie im Herbst 2020,
weshalb sich die Mehrheit der Kommission dafür ausgesprochen habe, der
Standesinitiative keine Folge zu geben. Ausserdem tue die Schweiz bereits viel – etwa in
Form von Hilfsgütern oder mit der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen
Asylsuchenden. Als Sprecherin der Kommissionsminderheit setzte sich Tamara
Funiciello (sp, BE) für Folgegeben ein und forderte den Nationalrat auf, «endlich das
Richtige» zu tun und mehr humanitäre Verantwortung zu übernehmen. Der Krieg in der
Ukraine habe gezeigt, dass die Schweiz durchaus in der Lage sei, schutzbedürftigen
Menschen die nötige Sicherheit und Aussicht auf Arbeit zu geben. Die Frage sei nun,
wieso dies für Menschen, welche an den europäischen Aussengrenzen unter prekären

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.06.2022
SARAH KUHN
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Umständen ausharren müssen, nicht auch möglich sein soll. Funiciello vermochte
jedoch den Nationalrat nicht für das Anliegen zu gewinnen, welcher mit 98 zu 59
Stimmen entschied, der Standesinitiative keine Folge zu geben. Lediglich die
Fraktionen der SP und der Grünen stimmten geschlossen für das Anliegen, zusätzliche
Unterstützung erfuhr die Standesinitiative darüber hinaus lediglich von den beiden
EVP-Nationalrätinnen. 9

Die SPK-SR folgte im Juni 2022 dem Nationalrat und entschied mit 8 zu 3 Stimmen, der
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt, welche forderte, zusätzliche, in
Griechenland gestrandete, besonders schutzbedürftige Personen aufzunehmen,
keine Folge zu geben. In einer Medienmitteilung erklärte die Kommission, dass das
Anliegen zwar berechtigt sei, der vorgeschlagene Ansatz in den Augen der
Kommissionsmehrheit jedoch keine Besserung der Situation bringen würde. 10

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 21.06.2022
SARAH KUHN

Politique familiale

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 11

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Ende September 2021 durfte die «Ehe für alle» schliesslich den von ihren
Befürwortenden bereits lang ersehnten Erfolg in der Volksabstimmung feiern, womit
auch die Schweiz als beinahe letztes Land Westeuropas ihren gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht zur Eheschliessung zugestand. Bei einer Stimmbeteiligung von 52.6
Prozent befürworteten deutliche 64.1 Prozent der Stimmenden die Möglichkeit der
zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Besonders erfreut zeigten sich die
Befürwortenden auch darüber, dass sich die Stimmbevölkerung in allen 26 Kantonen
mehrheitlich für die Vorlage ausgesprochen hatte. «Eine Abstimmung wird zum
Triumph für die gleichgeschlechtliche Liebe», titelte etwa die NZZ und wertete die
Zustimmung der Kantone als Bestätigung dafür, dass die Vorlage auch dann erfolgreich
gewesen wäre, wenn sie mittels Verfassungsänderung umgesetzt worden wäre, wie dies
die Gegnerschaft mehrfach verlangt hatte. Nicht zuletzt zeige die Volksabstimmung
auch einen spürbaren Wertewandel in den ländlichen Gebieten, denn bei der 2005
erfolgten Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft hätten sich einige
ländlich geprägte Kantone noch mehrheitlich gegen mehr Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen, so die NZZ weiter. 
Gleichwohl variierte die Zustimmung zwischen den Kantonen auch bei dieser

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.09.2021
MARLÈNE GERBER
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Abstimmung beträchtlich und zwar von einem relativ knappen Ja im Kanton Appenzell
Innerrhoden (50.8%) bis zu einem überaus klaren Ja im Kanton Basel-Stadt (74%). Der
Deutschschweizer Stadtkanton blieb jedoch eine Ausnahme; in allen anderen Kantonen
betrugen die ablehnenden Stimmen jeweils mindestens 30 Prozent. 

Das klare Ja wurde von verschiedensten Akteuren auch als Zeichen interpretiert, dass
es Zeit sei, weitere Debatten in diesem Bereich anzustossen oder zu intensivieren.
Andrea Caroni (fdp, AR) etwa meinte, nun müsse man auch an diejenigen Personen
denken, die sich gegen eine Heirat entscheiden, aber trotzdem rechtlich absichern
möchten, was ein Pacte civil de solidarité (Pacs) ermöglichen würde. Laura
Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, sah die Zeit gekommen, um über
die Öffnung der Fortpflanzungsmedizin für unverheiratete Paare oder für
alleinstehende Frauen zu diskutieren. Die Frage, ob nun auch die Leihmutterschaft bald
eingeführt werde, wie Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» befürchteten,
verneinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach der Abstimmung gegenüber der
Aargauer Zeitung deutlich. Zum einen könnte eine solche Forderung klar nur durch eine
Verfassungsänderung erfüllt werden und zum anderen würden sich hier auch
«schwierige ethische Fragen» stellen. Etwa bestehe die Gefahr, dass Leihmütter
ausgebeutet werden könnten. Dass auch der vor der Abstimmung lauter gewordene
Unmut gegen Konversionstherapien in den Medien die Politik in Zukunft stärker
beschäftigen könnte, zeigten drei parlamentarische Initiativen zu diesem Thema, die
um den Abstimmungstermin herum im Parlament eingereicht wurden (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 

Abstimmung vom 26. September 2021

Beteiligung: 52.6% 
Ja: 1'828'642 Stimmen (35.9%) 
Nein: 1'024'307 Stimmen (64.1%)

Parolen:
-Ja: FDP (1*), GLP, GPS, Mitte (2*), SP; Amnesty International, Evangelisch-reformierte
Kirche, diverse LGBTQ+-Organisationen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweizerischer
Katholischer Frauenbund, SGB
-Nein: EDU, EVP, SVP (3*), Schweizer Bischofskonferenz, Freikirchen.ch
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 12

Im März 2022 lancierte die SP eine Volksinitiative «Für eine gute und bezahlbare
familienergänzende Kinderbetreuung für alle». Die sogenannte Kita-Initiative will in
der Bundesverfassung eine Garantie auf ein ausreichendes und bedarfsgerechtes,
institutionelles familienergänzendes Betreuungsangebot für alle Kinder ab dem Alter
von drei Monaten bis zum Abschluss der Grundschule festschreiben. Um die hohe
Qualität des Betreuungsangebots zu gewährleisten, will die Initiative eine angemessene
Entlöhnung und gute Arbeitsbedingungen für das ausgebildete Betreuungspersonal in
der Verfassung verankern – ebenso wie die Verteilung der Kosten, die zu zwei Dritteln
vom Bund übernommen werden sollen. Die finanzielle Beteiligung der Eltern, sofern von
den Kantonen so vorgesehen, soll ferner maximal zehn Prozent des elterlichen
Einkommens betragen und je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit unterschiedlich
ausfallen. 
Mit Vertreterinnen und Vertretern aus weiteren Parteien und Organisationen,
namentlich der Grünen, der GLP, der Mitte sowie der Operation Libero, demonstrierte
das Initiativkomitee eine relativ breite politische Unterstützung. Der Verband
Kinderbetreuung (Kibesuisse) wollte die Volksinitiative trotz Sympathien für das
Grundanliegen hingegen nicht unterstützen, da diese die pädagogische Qualität der
Einrichtungen und damit die bestmögliche Entwicklung der Kinder im Vergleich zu den
finanziellen Aspekten zu wenig in den Fokus stelle. Ferner äusserte Kibesuisse Kritik am
Vorhaben, den Bund finanziell so stark in die Pflicht zu nehmen. Im Namen des
Initiativkomitees begründete SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer (ZH) die hohe finanzielle
Beteiligung durch den Bund damit, dass für eine angemessene familienexterne
Kinderbetreuung zusätzliche finanzielle Mittel aufgewendet werden müssten. Zudem
garantiere die Finanzierung durch die Bundeseinnahmen, dass einkommensstärkere
Haushalte aufgrund der Steuerprogression einen höheren Beitrag leisteten als
einkommensschwächere Haushalte. 
Auch in den Kantonen Basel-Stadt, Luzern und Schwyz waren zum gegebenen Zeitpunkt
Volksinitiativen der SP-Kantonalsektionen mit ähnlichen Anliegen hängig. Das Komitee

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 22.02.2022
MARLÈNE GERBER
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der eidgenössischen Volksinitiative hat bis am 8. September 2023 Zeit, die
notwendigen 100'000 gültigen Unterschriften bei der Bundeskanzlei einzureichen. 13

Im Oktober 2023 präsentierte die SPK-NR in Umsetzung einer eigenen
parlamentarischen Initiative ihren Entwurf zur Anpassung des Ausländer- und
Integrationsgesetzes (AIG), mit dem ausländische Opfer von häuslicher Gewalt
ausländerrechtlich besser geschützt werden sollen. Um zu verhindern, dass Opfer
gewalttätige Beziehungen aufrechterhalten, weil sie die Wegweisung aus der Schweiz
fürchten, beantragte die Kommission eine Änderung von Artikel 50 des AIG zur
Auflösung der Familiengemeinschaft. Dadurch sollte die bereits bestehende
Härtefallregelung, die die Erteilung oder Verlängerung der bisherigen
Aufenthaltsbewilligung auch nach der Trennung möglich macht, auf alle von häuslicher
Gewalt betroffenen Ausländerinnen und Ausländer ausgedehnt werden. Bis anhin
konnten nur ausländische Familienangehörige von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern
sowie Personen mit einer Niederlassungsbewilligung von dieser Härtefallregel
profitieren. Darüber hinaus sollen neu auch nicht verheiratete Paare mitgemeint sein,
sofern sie im Konkubinat oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, ebenso wie
die Kinder dieser Personen. Nicht zuletzt soll es auch leichter werden, den Nachweis
für das Vorliegen von häuslicher Gewalt zu erbringen, was auch durch eine verstärkte
Kohärenz mit dem Opferhilfegesetz gelingen soll. 

In der Vernehmlassung war der Entwurf von einem Grossteil der 143 Teilnehmenden
befürwortet worden. Viele interessierte Kreise – darunter etwa Amnesty International,
verschiedene Hilfswerke und etliche Frauenhäuser – hoben hervor, dass die
Gesetzesanpassung mehr Rechtsgleichheit für Gewaltbetroffene sowie einen besseren
Opferschutz bringen würde. Etliche Vernehmlassungsteilnehmende betonten ferner,
dass das von der Schweiz ratifizierte Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)
damit besser eingehalten werden könnte. Sollte die Gesetzesänderung vom Parlament
angenommen werden, könnte folglich ein von der Schweiz angebrachter Vorbehalt zur
Istanbul-Konvention geprüft und gegebenenfalls gestrichen werden. Die meisten
Kantone sowie fünf von sechs stellungnehmenden Parteien (SP, Grüne, EVP, Mitte und
FDP) begrüssten den Vorentwurf; einige stellten sich jedoch gegen einzelne
Bestandteile daraus. Acht Kantone (AI, AR, BE, NW, OW, SO, TI, ZG) sowie die VKM
lehnten es generell ab, dass die Härtefallregelung auch neue Rechtsansprüche schaffe
für Personen, die zuvor keinen eigenständigen Rechtsanspruch auf eine
ausländerrechtliche Bewilligung hatten, da ihre Bewilligung ursprünglich mittels
Ermessensentscheid im Rahmen des Familiennachzugs erteilt worden war. Wenn aus
Ermessen in diesen Fällen ein Anspruch würde, widerspräche dies gemäss
Vernehmlassungsbericht «der Logik und der Systematik des Ausländerrechts, wonach
der nachziehende Ehegatte dem nachgezogenen Gatten nicht mehr Rechte verschaffen
könne, als er selbst besitzt». Die Kantone Freiburg und Neuenburg stellten sich nicht
generell gegen die Schaffung neuer Rechtsansprüche, sondern lediglich gegen
diejenigen bei der Erteilung von Kurzaufenthaltsbewilligungen an Personen, deren
Ehegatte über eine Kurzaufenthaltsbewilligung verfügt. Elf Kantone (AG, AI, AR, BE, BS,
FR, OW, SO, TG, TI, ZG), die VKM und die FDP störten sich ferner an der Bestimmung,
dass die Integrationskriterien bis drei Jahre nach Erteilen der eigenständigen
Aufenthaltsbewilligung gemäss Revision des Artikels 50 keinen Einfluss auf die
Verlängerung der Bewilligung haben sollen. Die Kommission wollte mit ebendieser
Regelung der schwierigen Situation, in der sich die betroffenen Personen befinden,
Rechnung tragen. Auch wenn die Integrationskriterien während dieses Zeitraums nicht
entscheidungsrelevant seien, sollen sie dennoch geprüft und die Integration bei Bedarf
gefördert werden, so die Kommission. Von den sechs stellungnehmenden Parteien
stellte sich lediglich die SVP gegen den Entwurf. Sie argumentierte, dass eine
Gesetzesrevision aufgrund der bestehenden Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
weitgehend überflüssig sei. Eine Gesetzesanpassung wie die vorgesehene berge zudem
Missbrauchspotential, so die SVP abschliessend. 14

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.10.2023
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Femmes et politique de parité

Als erster Kanton führte St. Gallen auf Jahresbeginn die Feuerwehr-Dienstpflicht auch
für Frauen ein. Wer den Dienst nicht leistet, muss eine Ersatzabgabe bezahlen, wobei
Ehepaare nur einfach belastet werden. In Basel-Stadt nahm das Stimmvolk eine analoge
Änderung des Feuerwehrgesetzes an, während dies im Kanton Solothurn an der Urne
abgelehnt wurde. 15

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

En novembre 2018, la députée verte Lea Steinle (BS, pes/gps) s'est retrouvée au centre
d'une polémique, qui a soulevé la question des politiciennes qui ont des enfants. Jeune
maman, elle avait tenu à honorer son mandat politique et avait alors siégé au Grand
Conseil de Bâle-Ville avec son bébé, qu'elle portait en écharpe. Pour allaiter le
nourrisson, elle est sortie de la salle. A son retour, alors que le poupon dormait contre
elle, le président du Grand Conseil, Remo Gallachi (BS, pdc) lui a interdit d'entrer à
nouveau. Ce n'est qu'après de vives protestations des autres député-e-s que la jeune
verte a pu retourner à son siège. 
Cette image offre un frappant contraste avec celle du président de l'Assemblée
nationale néo-zélandaise, Trevor Mallard, qui en août 2019 dirigeait les débats de son
Parlement, tout en donnant le biberon au fils d'un député. Une année plus tôt, Larrissa
Waters, une sénatrice australienne allaitait son enfant pendant l'une de ses
interventions. Tout comme Unnur Brá Konráðsdóttir, qui a donné le sein depuis la
tribune du Parlement islandais, la même année. Signe d'une évolution des mœurs
institutionnelles? Le cas de Zuleikhan Hassan, qui a dû sortir en août 2019 de
l'Assemblée nationale kényane avec son bébé semble aller à l'encontre de cette
conclusion. Au sein même de la Suisse, de pareils décalages se retrouvent. A Bâle
même, de nombreux avis contradictoires se sont faits entendre dans la presse et sur les
réseaux sociaux. La députée Steinle a même été victime de courriers haineux, comme le
relate la Basler Zeitung. L'affaire a également suscité le débat bien au-delà des
frontières cantonales. Au Parlement argovien, par exemple, plusieurs bébés ont déjà
été présents dans la salle, sans que cela ne pose problème. Son président, Bernhard
Scholl (AG, plr/fdp) estime que les règles du bon sens doivent primer et que chacun-e
est à même d'estimer ce qui empêche ou non la bonne marche du Parlement. Du côté
des femmes UDC, les avis sont différents: Martina Bircher et Tanya Primault ne sont pas
venues siéger durant leur congé maternité. Elles estiment, comme la Conseillère
nationale Nicole Müller-Boder (udc, AG) que l'éducation des enfants est une affaire
privée. Dans le canton de Lucerne, la chancellerie a été priée de se prononcer sur la
question: L'entrée dans la salle du Grand Conseil dépend de l'autorisation de son
président ou de sa présidente, mais rien dans le règlement ne précise la situation des
bébés ou jeunes enfants. Une absence de règles précises, c'est ce qui ressort de ce
débat. 
Ce que cette absence révèle, en outre, c'est qu'il a été jusqu'ici assez rare que de
jeunes mères se trouvent dans cette situation. Le souhait d'une parité au sein des
organes politiques a été formulé par un groupe de femmes parlementaires en
décembre de la même année. La question des jeunes mères politiciennes fait partie
des réflexions qui doivent être menées pour aller dans ce sens. Quelles solutions
peuvent être trouvées? Dans un article de la NZZ, plusieurs scénarii se dessinent: une
solution de garde d'enfants, qui serait adaptée aux séances courtes et ponctuelles,
comme dans les parlements cantonaux. Ou alors, un système de remplacements,
comme il existe déjà dans les cantons des Grisons, Genève, Jura, Neuchâtel et le Valais.
C'est la proposition qu'a formulé Irène Kälin – qui elle-même a siégé au Conseil national
avec son bébé de trois mois en septembre 2018 – dans un postulat qui a été refusé le 21
juin 2019. Quant au Grand Conseil bâlois, il est en train de statuer sur la motion
Wanner, qui demande la possibilité d'un système de remplacement ainsi que la
permission pour les nouveau-nés d'être dans la salle du Parlement avec leur mère,
jusqu'à un certain âge. 16
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Personnes handicapés

Als schweizerische Pioniertat schuf der Kanton Basel-Stadt per 1. September die Stelle
eines vollamtlichen Beauftragten für die Gleichstellung und Integration der
Behinderten. 17
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